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Aufgabenstellung und Einleitung

Als Ergänzung zum Leitfaden „Lärm bei Wohnbaulandwidmungen“ sollen bei

geplanten Wohnbaulandwidmungen für jene Streckenabschnitte im Bahn-

netz, die nicht durch die strategischen Lärmkarten der Umgebungs-

lärmrichtlinie abgedeckt sind, die Schienenverkehrslärmemissionen bestimmt

werden. Basierend auf den vom Auftraggeber vorgelegten Betriebspro-

grammen, werden die Schallemissionen durch Berechnungen gemäß der ON-

Regel ÖNR 305011 (Ausgabe: 2009-11-15) ermittelt. Ergänzend dazu sollen

auch die Schalldruckpegel in 25 m, 50 m, 100 m und 200 m Abstand von der

Gleisachse ausgewiesen werden. Damit ist eine vereinfachte Abschätzung der

Isophonen-Lage möglich.

Zusätzlich wird ein Arbeitsbehelf in Form von Diagrammen geschaffen, mit

dem sich abschätzen lässt, in welcher Entfernung zur Gleisachse ein be-

stimmter Grenzwert nicht mehr überschritten wird bzw. ob an einem gege-

benen Immissionsort der Grenzwert eingehalten wird.
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Beispiel für die Handhabung

Fragestellung: An einer Bahnstrecke mit einem längenbezogenen

Schallleistungspegel von 85 dB in der Nacht soll ermittelt werden, wie weit

eine Wohnsiedlung entfernt sein soll, um einen Zielwert von 45 dB bei Nacht

nicht zu überschreiten?

Ergebnis: ca. 220 m

Grafik zum Beispiel:
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Grundlagen

Als Richt- und Regelwerke werden insbesondere berücksichtigt:

• ÖNORM ONR 305011, Berechnung der Schallimmission durch

Schienenverkehr–Zugverkehr, Verschub- und Umschlagbetrieb (November

2009)

• ÖNORM S 5021, Teil 1, Schalltechnische Grundlagen für die örtliche und

überörtliche Raumplanung und Raumordnung, Ausgabe Februar 2017

• Software IMMI 2021 (aktuellste Version), Fa. Wölfel, Deutschland

Das Bemessungsprogramm ist ein auf dem Betriebsprogramm 2025+ basie-

rendes Planungsinstrument. Die erforderlichen Zugdaten wurden vom Auf-

traggeber zur Verfügung gestellt und sind in den nachfolgenden Tabellen zu-

sammengefasst. Folgende Größen wurden getrennt nach den Beurteilungs-

zeiträumen Tag, Abend und Nacht berücksichtigt:

• Zugtype (Eilzüge, Regionalzüge, Güterzüge und Dienstzüge)

• Zuglänge und

• Zuggeschwindigkeit

Nachfolgende Tabellen: Zugdaten mit Längen und Geschwindigkeit
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Schallemissionen

Aus dem zur Verfügung gestellten Bemessungsprogramm werden die Schall-

emissionen als Schallleistungspegel LW´,eq nach den anzusetzenden Para-

metern und Einflussbeiwerten gemäß der ON-REGEL ONR 305011 (Ausgabe:

2009-11-15) berechnet. Dabei werden gemäß ONR 305011 berücksichtigt:

• Geschwindigkeit der Züge

Grundsätzlich wird die maßgebende Geschwindigkeit in Abhängigkeit der VzG

festgelegt.

Die Geschwindigkeiten liegen in einem Bereich von 40 bis 120 km/h. In der

ÖNR 305011 liegen für geringe Geschwindigkeiten nicht für alle Zugtypen

gesicherte Emissionsangaben vor. Daher wird als untere Begrenzung der

Geschwindigkeit ein Wert von 70 km/h festgelegt. Damit liegt man auf der

sicheren Seite, weil erfahrungsgemäß auftretende Brems- und Anfahrge-

räusche (meist in Kurven und Bahnhofsbereichen) durch die etwas höhere

Geschwindigkeit ausreichend berücksichtigt sind.

Bei der Anwendung der Emissionstabellen gilt daher: Bei Geschwindigkeiten

kleiner 70 km/h wird als Fahrgeschwindigkeit auf der sicheren Seite liegend

immer 70 km/h eingesetzt.

• Schnellzüge

Reisezugwagen scheibengebremst (Railjet): Länge lt. Angabe, Geschwin-

digkeit in Abhängigkeit VzG
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• Eil- und Regionalzüge

Triebwagengarnitur BR 4023/4024/4124 (Nahverkehr): Länge lt. Angabe,

Geschwindigkeit in Abhängigkeit VzG

Anmerkung:

Grundsätzlich sind nicht alle betrachteten Bahnstrecken voll elektrifiziert. Trotzdem

wurde der Emissionsabschätzung ein elektrifiziertes Triebfahrzeug zugrunde gelegt.

Laut ONR 305011 liegen elektrische Triebfahrzeuge hinsichtlich ihrer Lärment-

wicklung teils über und teils unter den Werten von Dieselfahrzeugen. Üblicherweise

überwiegt bei den Schallemissionen des Fahrzeugkollektivs der Güterverkehr. Eine

detaillierte Betrachtung des Dieselanteils im Personenverkehr würde nur geringe

Abweichungen von höchstens ± 1 dB für die Gesamtemissionen bewirken. Daher

wurden für die vorliegenden Abschätzungen zur Vereinheitlichung und Vergleich-

barkeit der Immissionen die angeführten Nahverkehrszüge im gesamten Strecken-

netz gewählt.

• Fern- und Nahgüterzüge

Güterwagen mit K-Sohle ausgerüstet: Länge lt. Angabe, Geschwindigkeit in

Abhängigkeit VzG

Anmerkung:

Seit dem Jahr 2006 fordert die Zulassungsvorschrift TSI niedrigere Grenzwerte für

zugelassene Güterwagen als die Emissionen durch graugussgebremste Güterwagen

aufweisen. Mit dem Erlass der europäischen Durchführungsverordnung (EU)

2019/774 müssen die älteren Bestands-Güterwagen bis Ende 2024 mit leisen

Bremssohlen umgerüstet werden. Im Sinne einer langfristigen Raumplanung ist

daher von einem 100% Einsatz dieser Fahrzeugkategorie zu rechnen und für die Be-

rechnung nach ONR 305011 auszuwählen. In der Realität wird jedoch in einer

Übergangszeit noch ein Anteil an Graugussgebremsten Güterwagen vorhanden sein.

Nachdem jedoch die ONR 305011 für die K-Sohlen gebremsten Güterwägen eine

weitaus geringere Emissionsminderung unterstellt, als sie beispielsweise in

Berichten wie des Monitoring Eisenbahnlärm 2019 (Bundesamt für Verkehr, Bern,

Schweiz) dargestellt werden, liegt der gewählte Ansatz nach ONR 305011 auf der

sicheren Seite.
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• Dienstzüge

Elektrotriebfahrzeug BR 1044/1144: Länge lt. Angabe, Geschwindigkeit in

Abhängigkeit VzG

Die nach ONR 305011 berechneten Emissionen gelten für den Zugverkehr

auf der freien Strecke und den durchgehenden Hauptgleisen von Bahnhöfen.

Unberücksichtigt blieben spezielle Emissionsanteile durch Verschub- und Um-

schlagtätigkeiten, durch Brückendröhnen oder Kurvengeräuschen (in ent-

sprechend engen Kurven).

Nachfolgende Tabellen: Schallemissionen für die Streckenabschnitte
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Schallimmissionen

Aus den ermittelten Schallleistungspegeln der einzelnen Streckenabschnitte

wird unter Berücksichtigung der maßgebenden Geschwindigkeit (VzG) der

Schallpegel in den festgelegten Abständen von 25 m, 50 m 100 m und 200 m

in einer Höhe von 4 m über Boden (in Anlehnung an die Umgebungslärm-

richtlinie) berechnet.

Die Berechnung der Immissionswerte erfolgte mit dem Programm IMMI 2021

gemäß der ONR 305011 (Ausgabe: 2009). Dazu wurde ein ebenes Gelände-

modell mit einer geraden eingleisigen Bahnstrecke begrenzter Länge in leich-

ter Dammlage mit freier Schallausbreitung erstellt. Die Begrenzung der Län-

ge wird damit begründet, dass Bahnstrecken in realen Situationen von einem

Immissionsort aus gesehen oft nur über eine begrenzte Länge maßgebend

für die Immission sind.

Für die Schallausbreitung wird von einer „geraden“ Schienenstrecke bei freier

Schallausbreitung (ohne Abschirmungen) ausgegangen. Die Dämpfung der

Geräusche über den Boden wir dem ländlichen Charakter entsprechend mit

einem Bodendämpfungsfaktor G von durchgehend 1,0 berücksichtigt.
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Damit wird jede Art von Boden, die von Vegetation bedeckt oder dafür geeig-

net ist, angenommen. Eine möglicherweise vorliegende Vegetation durch

dichten Bewuchs selbst wird jedoch nicht berücksichtigt, da ihre Wirkung im

Vergleich zu den übrigen Unsicherheiten gering ist und zeitlich stark variie-

ren kann (saisonale Veränderungen, Rodungen, Aufforstungen).

Unberücksichtigt bleiben hingegen bebaute Flächen wie Straßendeckschich-

ten, Pflasterungen und Gebäude. Damit können sich eine Unterschätzung

hinsichtlich Bodendämpfung und gleichzeitig eine Überschätzung bei

vorliegender Abschirmung ergeben, die im Rahmen dieser vereinfachten

Ermittlungsmethode unberücksichtigt bleibt. Insbesondere unberücksichtigt

sind jegliche bahnseitige Lärmschutzmaßnahmen in Form von Wänden und

Wällen.

Als Beurteilungspegel wird gemäß ÖNORM S5021 der um 5 dB

(„Schienenbonus“) verminderte A-bewertete energieäquivalente

Dauerschallpegel in Rechnung gestellt.

Zusammenfassend liegen den Immissionsberechnungen folgende Ausbrei-

tungsverhältnisse zugrunde:

Lage der Gleise: Dammlage, 1 m über ebenem Gelände

Längs- und Querneigung: 0 %

Gelände: eben,

Bodendämpfung G = 1 (absorbierend)

Schallausbreitungsbedingungen: keine Vegetations- oder Bebauungs-

dämpfung,

keine Abschirmung,

keine Reflexionen

Den Berechnungen der Schallimmissionen ist eine mittlere, die

Schallausbreitung begünstigende Mitwindsituation zugrunde gelegt. Die at-

mosphärische Dämpfung wird normgemäß mit 10°C Lufttemperatur und 70%

relativer Luftfeuchtigkeit berücksichtigt.
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Die in den nachfolgenden Diagrammen und Tabellen dargestellten Immis-

sionswerte und Abstände beruhen auf Berechnungen gemäß der ONR

305011. Sie gelten aber nur für die der Berechnung zu Grunde gelegten

Anlageverhältnisse bei freier Schallausbreitung. Inwieweit diese Ergebnisse in

einem konkreten Fall zutreffen und stimmen, hängt wesentlich davon ab, wie

weit die tatsächlichen Verhältnisse von den für die Berechnung angenom-

men Bedingungen abweichen. Zur Beurteilung einer konkreten Situation ist

auf alle Fälle eine der ONR 305011 entsprechende Berechnung bzw. Messung

durchzuführen.

Es wird daher der Hinweis angebracht, dass die vorliegenden

Ergebnisse nur zur Abschätzung der Lärmsituation bei freier

Schallausbreitung herangezogen werden dürfen und dass in

konkreten Fällen erhebliche Abweichungen auftreten können.

In den nachfolgenden Tabellen sind die Beurteilungspegel in Abhängigkeit

von der gefahrenen Geschwindigkeit für die Immissionsorte

• 25 m von der Gleisachse

• 50 m von der Gleisachse

• 100 m von der Gleisachse

• 200 m von der Gleisachse

getrennt nach Beurteilungszeitraum (TAG: 6-19 Uhr, ABEND: 19-22 Uhr und

NACHT: 22-6 Uhr) angeführt.

Die für den jeweiligen Streckenabschnitt anzusetzende maßgebende Ge-

schwindigkeit kann unter www.openrailwaymap.org ermittelt werden.

Nachfolgende Tabellen: Schallimmissionen für die Streckenabschnitte in

den Abständen 25, 50, 100 und 200 m von der Gleisachse

http://www.openrailwaymap.org/
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Beispiele für die Anwendung der Arbeitsbehelfe

Abschnitt 2:

Im dargestellten Abschnitt 2 wäre beispielsweise im Bereich „Dorf an der

Enns“ eine Umwidmung beabsichtigt. Aus der Immissionstabelle mit den

ausgewiesenen Beurteilungspegeln ergibt sich als Abstand der

Grenzwertisophone von 55 dB am Tag und 45 dB in der Nacht folgende

Größe:

•Freie Strecke: VzG = 110 km/h  Abstand Isophone 55 dB Tag  <25 m

•Im Bogen: VzG = 70 km/h  Abstand Isophone 55 dB Tag  <25 m

•Freie Strecke: VzG = 110 km/h  Abstand Isophone 45 dB Nacht  <25 m

•Im Bogen: VzG = 70 km/h Abstand Isophone 45 dB Nacht  <25 m

Abschnitt 28:

Im dargestellten Abschnitt 28 wäre beispielsweise im Bereich „Mitterndorf-

Moosbrunn“ eine Umwidmung beabsichtigt. Aus der Immissionstabelle mit

den Beurteilungspegeln ergibt sich als Abstand der Grenzwertisophone von

55 dB am Tag und 45 dB in der Nacht folgende Größe:

•Freie Strecke: VzG = 110 km/h Abstand Isophone 55 dB Tag  <25 m

•Freie Strecke: VzG = 110 km/h Abstand Isophone 45 dB Nacht ca.25 m

Bei sehr niedrigen Schallleistungspegeln zeigt sich, dass aus der Immissions-

tabelle im Nahbereich (< 25 m) keine genauen Angaben abgeleitet werden

können. Daher wurde als weiterer Arbeitsbehelf ein Diagramm geschaffen, in

dem die Abstände zur Gleisachse in Abhängigkeit vom längenbezogenen

Schallleistungspegel der Gleisstrecke für die maßgebenden Grenzwerte am

Tag und in der Nacht dargestellt werden.

Aus den Diagrammen kann durch Einsetzen des Schalleistungspegels für

einen Schienenabschnitt lt. Emissionstabellen der Abstand der Grenzwertlinie

ausgelesen werden (siehe dazu das einleitende Beispiel im Bericht).

Nachfolgende Diagramme: Abstandsdiagramme für den Tag und die Nacht
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